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OBERVERWALTUNGSGERICHT
RHEINLAND-PFALZ

In dem Verwaltuncsrec^tsstreit

Przzessbevcllm=c^t ;igte :

P rczessbevcllmCchtiate :

w e g e n

	

Baugenehmigung

URTEIL
I`v1 N:-4£-%IE .~",i DES VOLKES

gegen

Verkündet ar.-; : Ci CS .20C:

gez. Meyer

Justizangestellte als
Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

- Kiägerin und Berufungsbeklagte -

- BeKlacte und Eerufuncsk'äcer;n -



hat der 1 . Senat des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Kobienz
aufcrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Juli 2003 . an der teilgenommen
haben

Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Nickenig
Richter am Oberverwaltungsgericht Kappes-Olzien
Richter am Oberverwaltungsgericht Schneider
ehrenamtliche Richterin kfm . Angestellte Rast
ehrenamtliche Richterin Bankkauffrau Tremmel

für Recht erkannt :

	

`

Die Berufunc der Beklagten gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts
Kobienz vcm B . Oktober 2002 wird zurückgewiesen .

Die Bekiacte träg ; die Kosten des Berufungsverfahrens .

Das Ureii is;

	

der Kcsten vgr;äufig vcllstreckt~ar . Die Bek,agte kann
die Vollstreckung ges Urteils wegen der Kcsten durch Sicherheitsleistune in
Höhe der fes ;zusezenden Kcsten abwenden, wein nicht die KIäcerin zt:vcr
Sicherheit in gleicher Höhe leistet .

Die Revisicr. wird nic;,t zugelassen .

Tatbestand

Die

	

Seteificter :

	

s,r~iten

	

-r,,,

	

die

	

Erteilung- einer

	

Baugenehmigung

	

für

	

e!ne

Mcbii ,~'unksendeaniace .

Die K :äcerin errichtete 1~~9 auf dem ungefähr 28 m hoher, Hochhaus

eine Mcciifunkantennenaniage . die aus drei Antennenträgem une crei

Rich ::unKantenne7 mit einer Gesamthöhe von 3 .84 m besteht und der Verseraunc

der Stadtteile Karnause und Oberwerth dient. Die Anlage wurde nach einer unter

dem g . November 1.999 vcr der Regulierungsbehörde für Te!ekommunikaticn und

Post ausgestellten Standerbescheinigung in Betrieb genommen .



Das

als Altenheim genutzte Hochhaus liegt im Geltunasbereich des am 3

.

No-

vember

1992 öffentlich bekannt gemachten Bebauungsplans Nr

.

23

;,Karthäuser

Hcf',

der für diesen Bereich eine Sonderbedarfsfläche

�Altenheim,

Altenwohn-

heim'

festsetzt

.

In der Nachbarschaft hierzu sind in dem Plan ein allgemeines

Wohngebiet,

eine Sonderbedarfsfläche für kirchliche Zwecke sowie ein reines

Wohngebiet

ausgewiesen

.

Nach Ziffer 3

.5

der textlichen Festsetzungen sind An-

tennenanlagen

-sofern sie nicht im Dachraum untergebracht werden - als

Sarnme!anlagen

für jedes Wohncebäude auf dem Dach zulässig

.

Nachdem

die Eeiclagte im Okteber 2001 die Nutzung der Anlage untersagt hatte,

Cte :lte

die Klacerin unter dem 7

.

Dezember 2001 hierfür einen Bauantrac, wies

dabei

allerdincs darauf hin, dass die Anlaae ihrer Ansicht nach nicht genehmi-

gungspflichtig

sei

.

Mit

Eesc^e

:d

vorn 22

.

141ai 2CC2 le^nte die Sek!acte die Erteilung der Baugenehmi-

gurc

ab und fünfte zur Begründung aus

.

die Mcbilfunksendeanlage widerspreche

der

Festsetz

::rcen

des Bebauungsplans

.

Nach der Zweckbestimmung des

Scr,cercetietes

k nne sie dcr, vieder aerere!I roch ausnahmsweise z

.:ceiassen

werden .

Eine Eefreiunc gemäß § 31 Ats

.

2 EauG6 werde nicht erteilt, weil sich

der

zustärdice ,

.Iussc^uss

der Beklagten nicht dafür ausgesprochen habe

.

Bereits

vor der Zusteilurc des Acie^nungsbescheides hatte die Klägerin am 27

.

Mai

2002 Untätigkeitsklage erhoben und zur Begründung ihre Ausführungen aus

cerr

Genehmigungsverfahren wiederholt und vertieft, dass es sich bei der

streitigen

Sende-plage um eine baugenehmigungsfreie Anlage nach § 62 Abs

.

1

Nr .

4 b LBauO handele und auch keine genehmigungspflichtige Nutzungs-

änderung

versiege

.

Zudem handele es sich um eine nach § 14 BauNVO und ge-

mä?

Ziffer 3

.5

der Textfestsetzungen des Bebauungsplans bauplanungsrechtlich



zulässige Anlage, weshalb sie für den Fall, dass eine Baugenehmigung erforder-

lich sei, einen Anspruch auf die Erteilung derselben habe .

Die Beklagte hat dem entgegengehalten, die Mobiifunkanlage ste!le nach über-

wiecender obergerichtlicher Auffassung eine nicht wesentlich störende gewerb-

liche Nutzung dar . weshalb vorliegend von einer genehmigungsbedürftigen

Nutzungsänderung auszugehen sei . Die für die Genehmigung erforderliche Be-

freiung von den der Zulassung der Anlage entgegenstehenden Festsetzungen des

Eebauunasp!anes künne nicht erteilt werden, weil sie sich nicht über die Ver-

sagung des Einvernehmens durch das zuständige politische Gremium hinweg-

setzen könne.

Das Verwa!turcsaericht Koblenz ha* die Bek!aete du, rc,n Urteil vem B . Ok.eber

21J1C2 unter Au,neb-, ng des Abiehnunasbescheides verpflichtet, die beantragte

Baua?nehmicunc für die ~ilobiifunksendeanlace zu erteilen . Es hat zur Be-

aründuna ausgeführt . die Mebilfunkstaticn sei mit dem Hochhaus Kar'-!-~ärie-

Stra2e 1 untrennbar verbunden und füge der bisherigen Nutzung eine reue ge-

werbliche Nutz .-nc hirzu weshalb die Errichtung der Anlage als Nuzurgs-

ander~.;na genenmigungspflichtie sei . Die Klägerin habe einen Anspruch auf die

Baugene,imicunc, weil die Voraussetzungen für eine Erteilung der Befreiung ge-

mäß 31 Abs . 2 EaUGB erfüllt seien Die zur Genehmigung anstehende Ariaae

berühre nicht die Grur,cz ,*~ee der Planune Die Nutzune der festgestellten Sonder-

beoarfsfläcne vve " -e zur--h das Verhauen nicht in Frage gestellt . Die Abweichung

Jcn gen Festsetzungen des Bebauungsplanes sei auch i .S . vcn § 31 Abs . 2 Nr . 1

BauC-c aus Grürcer oes Allgemeinwohls erforderlich . Hierzu zähle nämlich die

flächendeckendz- VersCIrgung mit Teiekommunikationsdienstleistungen . Die An-

bringun.g der PVlocilfunksendeaniage auf dem vorgenannten Hochhaus sei ferner

städtebaulich ve-retbar. Die Platzierung der Anlage auf dem Gebäude beein-

trächtiee weder d ;e Umgebungsbebauung oder deren Nutzung noch das Ortsbild .

Insbesondere stelle die Anlage nicht das Gebot, gesunde Wohn- und Arceitsver-



hältnisse zu wahren, in Frage. Von ihr gingen keine für die Nutzung des Alten-

heims oder die umliegende Wohnbebauung unzumutbaren Immissionen i .S . der

§§ 3, 22 BImSchG aus . Die nach der 26 . Verordnung zur Durchführung des

Bundesimmissionsschutzgesetzes in Verbindung mit der hierzu ergangenen An-
lage festgesetzten Anforderungen an die Errichtung und Beschaffenheit von Hoch-
und Niederfrequenzanlagen würden eingehalten . Das folge aus der aufgrund § 59

Telekcmmunikaticnsgesetz i.V.m . § 6 der Telekornmunikationszulassungsver-

crdnung unter dein 9 . November 1999 erteilten Standortbescheinigung der
Regulierungsbehörde für Te!ekcmmunikatien und Post, ausweislich der bei Ein-
haltung der festeeschriebenen Sicherheitsabstände die derzeit eültieen Personen-
grenZNerte der 26. BImSchV nicht überschritten würden . Anlass, die Richtigkeit
der Bescheinigung anzuzweifeln, bestünde nicht. In Einklang mit der Recht-
sprechung des ELndesverfassungsgerichts und der Rechtsprechung des Ober-
ver,rraituncscerichts Rheinland-Pfalz sei aber davon auszugehen, dass der Ver-
crdnungsgeber mit dem Erlass dieser Verordnung der staatlichen Pflicht aus Art . 2
Abs . 2 Satz 1 GG, das Leben und die körperliche Unversehrtheit zu schützen, in
veri'assuncscer~,äZ~er Weise nachgekommen sei . Das habe zur Fcice . dass die
Eelance an gesunde Vlchn- und Arbeitsverhältnisse als gewahrt anzusehen seien,
wenn, wie hier, cle Anforderungen der 26 . EImSchV beachtet würden . Die Ab-
weichung von der Festsetzungen des Bebauungsplans sei auch unter Würdigung
der nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar. Die Zu-
lassung der Anlage verletze nicht den Anspruch Dritter aus den angrenzenden
Wehngebieten auf Wahrung der Gebietsart. Ein solcher Anspruch sei hier schon
deshalb nicht gegeben, weil das Hochhaus, auf dem sich die Antenne befinde, in
einem Gebiet liefe . das als Sonderfläche für ein Altenheim ausgewiesen sei.
Weder die planerischen Festsetzungen noch die Planbegründung des Bebau-
ungsplans Nr. 23 ließen erkennen, dass zwischen der Scnderbedar'sfläche
�Altenheim, Altenwohnheim" und den übrigen anarenzenden Gebieten ein

wechse!seitices durch die Planung vorgegebenes Austauschverhältnis bestehe .

Vielmehr lasse die erfolgte Abgrenzung der Sonderbedarfsfläche von den übrigen

Gebieten nur den Schluss zu, dass ein solches Austauschverhältnis durch den Be-



bauunescian Nr 23 gerade nicht begründet werden sollte . Zudem falle die Anlage

im Verhältnis zu den Gebäuden des Altenheims optisch nicht ins Auce und ent-

falte lediciicn eine Wirkung wie eine untergeordnete bauliche Anlage, sodass

deren Errichtunc sich auch nicht als Beginn der Veränderung des Gebiets-

charakters darstelle . Da die immissionsschutzrechtlichen Anforderunaen erfüllt

seien, sei auch die Pflicht der Klägerin aus § 15 Abs . 1 Satz 2 BauNVO, auf die

Belange der Umgebung Rücksicht zu nehmen, gewa'firt . Bei pflichtgemäßer Er-

messensbetätigunc sei hier eine Befreiung zu erteilen . hier liege nämlich eine Er-

messensr;~: ; . :zie "ur,g auf Null dahingehend vor, dass die Befreiung zu erteilen sei,

da keine sachlichen Gründe von der Bek!aeten voreetranen seien oder ersichtlich

wären, die e.ne ablehnende Befreiungsentscheidung rechtfertigen könnten . Da

das Vorhaben auch keine sonstigen baurechtlichen oder ci~ent!ich-rechtlichen

Vorschrrten 'jer'e "--e, habe die Klägerin einen Anspruch auf die Erteilune der be-

antragten G`nenrn~cung-

Zu .- Ee^r :.rdur.c der durch Bescr,iuss des Senats vom 31 . Januar 2003 zuge-

lassenen Eer ,ufunc trägt die Beklagte vor, das VerNaltungsgericht habe über-

sehen, dass die Krage ver~rüht und desvveger schon unzulässig gewesen sei . Die

Eauantrags~ntcrGg~n seler nämlichu.-.vollständig gewesen, ca die Original-

Standorbescneiniguna nicht vorgelegen habe_ Die Klageerhebung sei jedenfalls

miss.-raucr,iic,- gewesen, da die Klägerin im-Zeitpunk; der Klageerhebung bereits

darüber infcr-nie" worden sei, dass ein Ablehnungsbescheid ercer;en vier--e . Zu-

dem sei eine wirxsarrme Bevollmächtigung der Vertreter der Klägerin in der münd-

lichen V_r; ardlunc nichi erfolgt . Darüber hinaus stehe der Kiagenn der geltend

gemachte A.rscr ,c� nicht zu Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Be-

freiune na~zn c 3' Albs. 2 BauGB seien nämlich nicht erfüllt . Die Errichtunc und der

Betrieb der ^11ebiif;jnkanlage lasse sich mit den Grundzügen der Planurg nicht

vereinbaren . Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans kämen nur

Nutzuneen in Betracht . die unter den Katalog der � reinen Wohnnutzung' oder

einer Altentee:mwchnnutzung fielen_ Die Anlage diene zudem nicht dem Wohl der



Allgemeinheit . Sie sei für eine angemessene Telekommunikaticn i .S . des Art . 87 f.

GG nicht erforderlich . Der Klägerin gehe es lediglich darum, ihre Marktposition zu

verbessern . Selbst wenn die Voraussetzungen des § 3 1 Abs. 2 BauGB

hypothetisch zu bejahen seien, scheide eine Befreiung hier gleichwohl aus, weil

die Beklacte aus Erwägungen der Gesundheitsvorsorge gefährdeter Be-

völkerungsgruppen, insbesondere Kinder und Senioren, aus planerischen Er-

wägunce^ eine Standortkonzepticn für Nlobilfunkanlagen in ihrern Stadtgebiet er-

arbeite : habe und danach insbesondere der Geltungsbereich des Bebauungsplans

Nr. 22 � c- %lcbiifunkanlagen freigehalten werden solle . In Betracht kämen hin-

gegen andere gleich gut geeignete Standorte im Stadtteil Kaihause . Der Stadtteil

Kaihause -abe sicherlich seine tccearaohisciien Besonderheiten. Dennoch sei es

anderen ;~icbilfLnkbetreibern möglich, diesen Standort - und rNar von anderen
Gr,:nds :::c:cen aus - fläc^endeckend zu verscrgen . Dann müsse das auch der

Klägerin ceiingen können . Notfalls müsse sich die Klägerin mit der Möglichkeit

auseinandersetzen, die gewollte fvlcbiifunkabdeckung über zwei Mcbilfunksende-

standcrte z ,., erreichen Es sei auch nicht ihre Aufgabe, als Gecerbeispiei zu dern
vcn der K:-gerir, ce ,NÜnsc^terz Standor, � realisierbare Alternativstandorte" zu be-

rennen . Es cenüce vielmehr die Feststellung, dass es der Klägerin möglich sein

müsste Standorte in planungsrechtlich unproblematischen Bereichen zu finden .

Vcr diesem Hintergrund liege eine Ermessensreduzierung auf Null nicht vcr . Die

Klägerin nahe nämlich keinen Anspruch auf Zilassuna eines Standortes, der für

sie optimale Ausstrahlungsrerausse ungen biüte . Es sei auch nicht sc . dass vor

der Er~ch,t~.:ng der Anlage eine Abstimmung des Standortes mit städtischen Be-

diernsteter' ~rfclct wäre Allerdings kdnne auch eine derartige Abstimmung die

notwendice Befreiungsentscheidung und die dieser vorangehende Abwägung

nicht erseze^ .



Die Eek,acte beantragt,

Die K:ä~Drin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen .

unter Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts Koblenz vom B .

Oktober 2002 die Klage abzuweisen .

Sie tri=_t vcr ihre Klage sei als Untätigkeitsklage zulässig genesen . Entgegen

dein `Jcr.;ag der Beklagten sei die Standerbescheinigung dem Bauantrag beice-

fügt was die Beklagte aus ,.veislich eines entsprechenden Vermerks in

der cauat:en scäter auch tatsächlich erkannt habe . Selbst wenn diese Stander-

besche :nicurg gefehlt haben sollte, könne daraus nicht geschlcssen werden, dass

ein z .:-e :cherder Grund i .S vcn § 75 Sa- ., VwGO für die Untätigkeit der Be-

klagten vcrzelegen habe . weil diese den Bauantrag aus ganz anderen Gründen

acae!errt nage die anceb-iich fehlende Standcrsbescheinicurc für die behörd-

liche Entsoheiduna also keinerlei Relevanz gehabt habe . Die Voraussetzungen für

eine Ee=re~ .:ra nach § :,1 Acs . 2 BauG-C seien erfüllt . Die hier zu beurteilende

Nut<~rcsGnderurg stelle lediglich eine geringfügige Andenure dar . Die Nutzung

des }-cci- nauses als Aitenwehnheim werde hierdurch überha ,-, .c".nicht beein

treCr

	

cder zusatzilcner Verkehr YvCrcen von der Aniace -iCht hervcrae-

rufen . Sie 3iene auch dem Wohl der Allgemeinheit, nämlich der Sicherstellung der

Verscr~� urc mit Te!eksmmunikationsdienst!eistunge^ . Ohne die streitige Anlage

bestünce eire Unterversorgung in diesem Bereich, was fachlich nachweisbar sei .

Anges :crts ;hrer geringen Dimension sei die Anlage auch stäctebaulich vertretbar .

Eine Eeeinträchtigung nachbarlicher Belange sei nicht ersichtlich . Maßgeblich

seien, -ier rämiich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes

und ges Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz die Grenzwerte der 16 .



BImSch'!, die vorliegend nicht überschritten würden . Soweit die Beklagte in

diesem Zusammenhang auf andere Unterlagen abstelle, seien diese nicht maß-

geblich, .veii sich hieraus gesicherte Erkenntnisse über die Gefährlichkeit von An-

lagen mit Strahlungen unterhalb der in der 16 . BImSchV normierten Grenzwerte

nicht ab eüen ließen . Dass die Voraussetzungen für eine Befreiung vorlägen, sei

außerce^c"Itlich von der Beklagten niemals bestritten worden. So habe gerade

das Bauaufsichtsamt der Beklagten die Erteilung einer ^Befreiung empfohlen . Zum

gleichen Ercecnis sei die SGD Nord gelangt . Das Verwaltungsgericht habe auch

zu Rec~-: : eine Ermessensreduz:eruna auf Null festgestellt, weil der streitige

Standcr-, ri.r zur flächendeckenden Versorgung erforderlich sei und Alternativ-

standcrte Me sie von der Beklagten ins Gespräch gebracht werden seien, unge-

e ;cnet se:er Scwehl ein Stander-, auf der Fachhochschule als auch auf dem

Bundesarc-.ri sei wegen der togographischen Situation nicht geeignet, eine

flächerdecKende Versorgung der Karthause sicherzustellen . Die von der Ee-

klagten arcesNrcchene Lösung durch zwei verschiedene Standorte sei zum einen

mit ur~er-ä .tnismä3igen tilehrkcster vercuncen und würde des Vleiteren be-

deuten . dass dcr. Antennenaniacen errichtet werden müssten, die nicht nur

wenige f~le ".er sondern wesentlich höher und damit optisch erheblich störender für

das Stact,iic wären . Zudem gebe es gerade in der Nähe der von der Beklagten

vcrgeschia_enen Aiterrativstandcre Einrichtungen wie Kindercaren und Schulen,

in deren Ni=:re Mobiifunksendeaniagen nach eiper Vereinbarung der kommunalen

Spitzervercande mit den Nlcbilfunkretzbetreibern nicht errichtet werden sollten .

Der Starcc7 se! zudem vor der Inbetriebnahme mit der Beklagten abgestimmt

worden . ras erkläre, warum die Beklagte zunächst die Empfehlung

ausaescrccre.n habe, die Befreiung zu erteilen .

Wegen ::e , weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug ge-

ncmmen; au= den Inhalt der Gerichtsakten, die Verwaitungs- und Widerspruchs-

akten cer ~e~daeten (3 Hefte), den Bebauungsplan Nr . 23 für das Baugebiet



�Karhä::ser Hof' der Stadt Koblenz (1 Heft und 4 Pläne) sowie die Gerichtsakte 1

L 1267.'C2 .KO . Diese Unterlagen waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung .

Die Eenr,fung ist zulässig .

Entscheidungsgründe

Sie hat ;edoch in der Sache -keinen Erfolg . Das Verwaltungsgericht hat die Be-

klagte nä :niüch zu Recht dazu verpflichtet, der Klägerin die begehrte Baugenehmi-

eune zur Errichtung einer Nlcbilfunksendeanlaee auf dem Hochhaus Kar-Härle-
Straße ' unter Befreiung von den entgegenstehenden Festsetrungen des Bebau-

ungs-iars Nr. 2? "Karthäuser Hof' gemäß § 31 Abs . 2 BauGB zu erteilen . Die Be-

klagte kan^ sich demgegenüber nicht darauf berufet`,, zwischenzeitlich ein sachge-

rechtes C-ardertkonzept für die Verteilung von Mobilfunksendeanlagen in ihrem

Stadtceb e-. eritvvicke!t zu haben und ihrer irr. Rahmen des 2' r.bs . 2 BauGB zu
treffe^d='^ Ermessensentscheidung zugrunde zu leger., das es rechtfenicen

würde :: ;e Z-ilassung des streitgegenständlichen Vorhaben an dem gewünschten

~:ar'.ec-: _uszuschlieaen . Dabei ist festz .:halter, dass ein dera-:ges Konzept im

erstirs;a7z:ichen Verfahren nicht vorgelegt worden war, weshalb für das

Ver.vaa ..rcsgericht auch kein Aniass bestehen musste hierauf einzugehen .

Ges^a!b � ann sich im vorliegenden Berufungsverfahren allein die Frage stellen, ob
die Ee:C.ac-e ZNischenzeitlich ein derartiaes sachgerechtes Konzept entwickelt

nat . a :.fg~-- d dessen sie ermessensfehlerfrei die Erteilunc einer Befreiung gemäß

:,', ~.Lrs

	

BauGE bezüglich des streitigen Standortes ablehnen kann . Das ist zur

Über~~uc :.ne des Senats aber nicht der Fall

<--oweit g e 3eklagte bereits die Zulässigkeit der hier erhobenen Untätigkeitsklage

verne!r. -, . : ;eil cie Bauantragsunteriagen urvollständig gewesen seien und die

Behörde ceshalb mit zureichendem Grund im Sinne von S 75 VwG0 über den

Bauantra-. ::is zur Klagerhebung nicht entschieden habe, ist diese Argumentation


